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Gebührenansätze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auflagen 
. Alle Gemeindelokalitäten sind besenrein wieder abzugeben. 
. Die Schlüssel sind während den Schalterstunden oder nach telefonischer Vereinbarung mindestens 24 

Stunden vorher (bei Sonntagsanlässen 48 Stunden vorher) auf der Gemeindeverwaltung abzuholen. Die 
Schlüssel sind spätestens 12 Stunden nach dem Anlass der Gemeindeverwaltung (Briefkasten) zu 
retournieren. 

. In allen öffentlichen Räumlichkeiten besteht ein generelles Rauchverbot. 

. Die Anordnungen der Bewilligungsinstanz und der Hauswarte sind zu befolgen. 
 
Bewilligung geht an 

 

❏ Veranstalter ❏ Hauswart 

❏ Gemeindeverwaltung (Buchhaltung) ❏ Schulleitung Kreisschule Arboldswil/Titterten 

❏ betroffene Vereine 


